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Auszug aus dem Erlass:

Mindestens ein unterrichtsfreier Tag in der Woche ist
teilzeitbeschäftigten Lehrkräften, deren Unterrichtsverpflichtung
nach §§ 62, 62a NBG mindestens um ein Drittel der Regelstundenzahl
ermäßigt ist, zu ermöglichen und sollte den übrigen
teilzeitbeschäftigten Lehrkräften ermöglicht werden, es sei
denn, eine solche Regelung wird von den Teilzeitbeschäftigten nicht
gewünscht.

Daraus ergibt sich für mich ein Anspruch auf einen freien Tag, sofern man ein Drittel reduziert
hat. Sofern man weniger als ein Drittel reduziert hat, hat man diesen Anspruch nicht.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/61596-niedersachen-teilzeit-ab-wann-anrecht-auf-4-anstelle-von-5-
tage/?postID=744526#post744526

https://www.lehrerforen.de/thread/61596-niedersachen-teilzeit-ab-wann-anrecht-auf-4-anstelle-von-5-tage/?postID=744526#post744526
https://www.lehrerforen.de/thread/61596-niedersachen-teilzeit-ab-wann-anrecht-auf-4-anstelle-von-5-tage/?postID=744526#post744526

